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Visapflicht – 
Bereicherung Ihrer 

Reise
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Vorwort

Viele Leute ärgern sich über Visa. Warum eigentlich? 
Leute, die in der Schweiz wohnen, bekommen in der Regel 
immer ein Visum. Die meisten Länder haben dies für 
Schweiz- und EU-Bürger abgeschafft, weitere Länder geben 
das Visa bei Einreise.

Visa sorgen dafür sich mit dem Land näher zu 
beschäftigen oder Reisen besser zu planen. Zudem ist es 
für den Staat eine Einnahmequelle. Die Botschaften und 

Konsulate sind teuer, das Papier in den Pass kleben recht günstig. Es gibt dann 
klare Statistiken wer, wann einreisen will und ein Verhandlungspotential für 
eigene Bürger die Visafragen zu erleichtern.

Ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit Visa in die ehemalige Sowjetunion. In 
dieser Zeit wurden viele Erfahrungen gemacht, die ich hiermit zu Papier bringe. 
Diese Broschüre soll Tipps geben zur Visabesorgung. 

Vor allem will ich aufzeigen, dass Visa zu den Ferien dazugehören. So habe 
ich zum Beispiel einmal ein Visum einholen müssen für die Fahrt mit dem Velo 
in das Amazonasgebiet von Ecuador. Ich wurde sehr zuvorkommend behandelt, 
es wurden mir viele Informationen gegeben und ich hatte einen interessanten 
Stempel im Pass. 

Nach 2 ½ Jahren revidiere ich die Broschüre. Gerne freue ich mich auf Ihre 
Meinung.

Wettingen, 1. März 2016
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Geschichte

Das Reisen ist früher ein Privileg gewesen. Damalige Herrscher  hatten 
etwas gegen unnütze Reisen und so konnten nur Kaufleute, Pilger, Adlige 
und Diplomaten sich frei bewegen. Sie hatten das Geld, ein Recht ein Land 
zu passieren gab es nicht. Pässe sind eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. 
Mit der Einführung von Reisepässen wurde es üblich Eintragungen an der 
Staatsgrenze vorzunehmen, was visieren genannt wurde. Später entstanden 
daraus kurzzeitige Aufenthaltserlaubnisse oder Visa, die z.B. in Preussen vom 
Gastwirt an die Fremdenpolizei gemeldet worden sind. Ausländer ohne Visum 
wurden sofort den Behörden gemeldet.

Im Laufe der Zeit wurden Visa und Reisepässe vermehrt abgeschafft. Vor 
dem 1. Weltkrieg benötigten die Bürgen von Europa weder Reisepass noch 
Visum. Später wurden die Visa wieder eingeführt und schlussendlich erst 
wieder durch den Schenger Raum weitgehend abgeschafft. Ein Ausweiszwang, 
wenn auch nur in Form eines Personalausweises bestand immer.

Während des Kalten Krieges brauchten viele Menschen in Osteuropa 
sogenannte Ausreisevisa neben den Einreisevisa für das Zielland. Das 
Ausreisevisum zu erhalten, war ein schwierigeres Unterfangen als das 
Einreisevisum. Die osteuropäischen Länder fürchteten die Emigration, für 
westliche Länder ist ein Flüchtling stets ein politisches Pfand gewesen. 

Die Visapflicht besteht heute in vielen Ländern vor allem in Afrika und Asien 
und ist von der Nationalität abhängig. Gerade Menschen aus armen Ländern, 
die in der Schweiz leben, haben oft grosse Schwierigkeiten das Visum für eine 
Auslandsreise zu erhalten. Es ist schwierig einzusehen, dass trotz geregelten 
Einkommens und einer gültigen Aufenthaltserlaubnis spezielle Abklärung der 
Migrationsbehörden im Zielland gemacht werden müssen und die Bedingungen 
für ein Visum wesentlich schärfer sind.

Der Grund ist in der Souveränität der Nationalstaaten. Diese sind für ihre 
Bürger verantwortlich. Schliesslich haben die Bürger dort Rechte und Pflichten, 
wie dem Militärdienst oder das Wahlrecht. Sie können oder sollen auch Einfluss 
auf dem Heimatstaat nehmen, um die Situation langfristig zu verbessern.

In Zukunft wird es weniger Visa geben. Hintergedanke ist jedoch immer, dass 
Leute aus reichen Ländern eher ein Visum erhalten und es für Bürger armer 
Länder oft ein Spiessrutenlauf ist.
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Gründe für Visa

Für die Destinationen sind die Visa meistens  eine zusätzliche 
Einnahmequelle um Konsulate und Botschaften zu finanzieren. Teilweise wird 
diese Dienstleistung von anderen Unternehmen erbracht, sogenannte Visa 
Servicecenter (z.B. für Indien oder Russland), dafür wird dann eine zusätzliche 
Bearbeitungsgebühr verrechnet. Mit den Visa werden viele statistische Daten 
zu Einreisen, Tourismus, Geschäftstätigkeiten erfasst, die für die Planung 
und Budgetierung verwendet wird. Wenn es viele Touristen aus der Schweiz 
gibt, kann dies Auslöser sein, weiterhin Geld in die Tourismusförderung zu 
investieren oder sogar ein Fremdenverkehrsbüro zu eröffnen. Umgekehrt, wenn 
Tourismus aus einen Land nicht mehr nachgefragt wird, sollten die zuständigen 
Stellen dies analysieren und Massnahmen ergreifen.

Einige Länder fordern eine Einladung. Damit soll erreicht werden, dass die 
Gäste im Land betreut werden.  Es wird oft flexibel gehandhabt, oft genügt eine 
Hoteleinladung und beim Reiseziel wird Kulanz gezeigt, auch wenn klar ist, 
dass der Reisende sich im Land frei bewegt. Früher wurden auch die besuchten 
Städte und die Reiseroute kontrolliert. Dies ist wichtig, um evtl. bei gefährdeten 
Gebieten das Visum zu verweigern und damit den Gast zu schützen. Es 
existieren noch einige Gebiete ohne staatliche Strukturen, die besser zu meiden 
sind.

Oft wird das Visum bei staatlichen Stellen im Land kontrolliert, es kann dann 
interveniert werden, wenn der Pass verloren geht. 

Immer mehr gehen Länder dazu über ein Visum beim Ankunft am Flughafen 
auszustellen oder bei Einreise. Einziger Wermutstropfen ist das üblicherweise 
in lokaler Währung bezahlt werden muss und manchmal lange Warteschlangen 
entstehen.

Wenn Sie eine längere Reise planen, sollten Sie sich über die Strecke in 
klaren sein. Sie sollten wissen, wann Sie welches Land betreten, ob Sie evtl. 
ein-, aus- und wieder einreisen. Die Visa müssen, dort eingeholt werden, wo 
gewohnt wird.
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Abschaffung der Visa

Es wird häufig die Abschaffung der Visa gefordert, um mehr Tourismus zu 
kreieren. Das Visum ist jedoch nur ein kleiner Puzzlestein. So müssen sich 
folgende Fragen gestellt werden:

• Temporäre Visaabschaffung für Grossanlässe oder Angehörige möglich?
• Was ist der Vorteil für die eigene Bevölkerung?
• Ist genügend touristische Infrastruktur  vorhanden?
• Wie langfristig sind die Tourismuspläne?
• Welche Mittel  gibt es für den Tourismusaufbau? 

Die Ukraine hat die Visa im Zuge des Grand Prix de Eurovision abgeschafft. 
Am Anfang zeigten die Tourismuszahlen nach oben, sehr schnell ist die Kurve 
wieder abgeflacht. Es fehlte die Infrastruktur und die touristische Affinität. Zur 
Uefa 2012 konnten lange Zeit keine Hotels reserviert werden und es hat wenige 
Privatquartiere zu angemessenen Preisen. Weitgehend fehlen Informationen. 

Kirgistan hat kürzlich die Visapflicht weitgehend aufgehoben. Das ist kein 
Ziel für eine kurze Reise und Vorbereitung ist sehr wichtig. Stört da wirklich 
das Visa, zudem der Service immer sehr gut gewesen ist. Gleiches gilt für die 
Mongolei, die eine Visabefreiung für die EU verfügt hat, Schweizer benötigen 
noch ein Visum.

Ich habe mit Tourismusministern diese Punkte erörtert und auch generell 
die Visumfrage erörtert. Meiner Meinung nach hätte man das Visaregime 
aufrechterhalten mit der Möglichkeit am Flughafen für einen Kurzaufenthalt ein 
Visum zu erhalten. Als Preis schlage ich vor:  CHF 40,- für die Visumseinholung 
in der Schweiz und mit Euro 50,- am Flughafen. Zudem sollte es in der 
Schweiz eine Anlaufstelle geben, für Usbekistan müssen wir nach Berlin 
gehen, Turkmenistan hat die ständige Vertretung in Genf mit Visavollmachten 
ausgestattet. 

Russland wird vielleicht zur FIFA 2018 die Visapflicht aussetzen. Dort ist 
die Politik klar, es werden nur die Visa abgeschafft, wenn es die gleichen 
Recht e für die eigene Bevölkerung gibt. Umgekehrt ist auch so, verschärfen 
andere Länder das Visaregime gegen Russland führt dies auch zu grösseren 
Schwierigkeiten. Dennoch nach 10 Jahren Erfahrung mit Russlandvisa hat 
bisher jeder Kunde sein Visum bekommen.



6

Leichte Erhaltbarkeit

Grundsätzlich sind alle Länder am Tourismus interessiert. Tourismus schafft 
viele Arbeitsplätze und ermöglicht Geschäfte. Daher bekommen Reisende 
mit gesicherten Einkommen, Krankenversicherung und Wohnadresse in 
der Schweiz praktisch immer ein Visum.  Dazu ist dies bei vielen Ländern 
auf dem Postweg möglich. Ein Einschreiben ist einen Arbeitstag unterwegs. 
Wo persönlich vorgesprochen werden soll, übernehme diese Aufgabe 
Kurierdienste, die dafür keine spezielle Vollmacht benötigen. In dringenden 
Fällen bieten die meisten Konsulate einen Expressdienst an, teilweise sogar 
mit einer kurzen Wartezeit am Schalter. Meistens genügt zudem ein Formular 
mit Passfoto. Wenn man bei einen Formular unsicher ist und zum Beispiel bei 
der Empfangsorganisation nicht alle Daten weiss, wird dennoch das Visum 
meistens erteilt. Wichtig ist immer das Rückantwortkuvert.

Schwierig wird es, wenn das Konsulat sich im Ausland befindet. Hier lohnt es 
sich einem Kurierdienst zu beauftragen. Dies lohnt sich auch, wenn es nur um 
den Versand geht.

Selbst bei problematischen Fällen, wie selbständig reisende Kinder, 
Sozialfälle und Vorbestrafte finden sehr oft die Konsulate der Zielländer eine 
Lösung.  Meistens sind sehr grosszügige Expressregelungen vorhanden.
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Schwierigkeiten für andere 
Nationalitäten

Viele Länder haben Angst vor ungewollter Immigration. Daher gelten für 
Bürger aus Entwicklungsländern häufig hohe Barrieren. Selbst bei einer 
Aufenthaltsgenehmigung in der Schweiz kann es zu grossen Problemen 
führen. In diesen Fall sollte die doppelte Bearbeitungszeit kalkuliert werden. 
In den meisten Fällen wird vom Migrationsamt des gewünschten Ziellandes 
eine Genehmigung eingeholt. Selbst wenn es nicht explizit verlangt wird, 
sollte immer der Ausländerausweis und eine Lohnabrechnung, bzw. ein 
Vermögensnachweis beigefügt werden. 

Es ist gerade in Partnerschaften mit einem ausländischen Partner darauf 
zu achten, dass unterschiedliche Visabestimmungen gelten. Es ist bei der 
Visavergabe immer die Nationalität erstes Kriterium und nicht der Wohnort. Für 
diese Fragen lohnt sich eine persönliche Beratung.

Die USA ist sehr oft schwierig, manche Länder haben deswegen grössere 
Anforderungen für US-Bürger. 
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Exkurs Einreise in die Schweiz

Versetzen Sie sich einmal in die Lage von Bürgern aus Indien. Wie alle 
Menschen, reist man in jungen Jahren gerne, um andere Länder kennen zu 
lernen. Das ist oft nur mit begleiteten Touristengruppen möglich. Für eigene 
Entdeckungen bleibt wenig Raum. Trotz guter Englischkenntnisse und ein 
wenig Geld werden die Visa nur schwer erteilt.  Die meisten jungen Leute 
können gar nicht reisen. Reisen ist für Bürger vieler Länder heute vom Geld 
abhängen. Ein Millionär gibt die Visafragen seiner Sekretärin, diese zieht 
Anwälte und Reiseagenturen bei, die sich um alles kümmern. Millionäre sind 
überall willkommen. 

Meine russischen Freunde können kommen, denn Sie werden eingeladen. 
Diese Einladung ist abhängig von den Regelungen der Kantone. Vor allem bei 
Internetbekanntschaften wird dies geprüft und die Einladung oftmals verweigert. 
Im Kanton Zürich muss der Einladende CHF 20‘000,- in Finanzmitteln besitzen, 
im Kanton Aargau dürfen keine Steuerschulden offen sein. Mit der Einladung 
wird die Verpflichtung übernommen, die Ausreise sicher zu stellen. Sollte 
die Ausreise nicht freiwillig erfolgen, können den Einladenden die Kosten 
aufgebürdet werden. 

Die Prozedur ist sehr aufwändig. Es muss ein mehrseitiger Visumsantrag 
ausgefüllt werden, die Fotos müssen Standards entsprechen, es werden 
Arbeitgeberbescheinigungen, Verdienstnachweise und eine Verpflichtung 
zur Wiederausreise unterschrieben werden. Normalerweise muss auch 
persönlich vorgesprochen werden, einige Konsulate erlauben einen Vertreter 
mit Vollmacht. Der Postversand wäre zudem in den meisten Ländern ziemlich 
lange.   
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Vorgehen

Bei einer Buchung im Reisebüro können Sie sich gleich das Visaantrag 
geben lassen und die weiteren Informationen. Vielleicht buchen Sie gleich 
den Service. Eine Hilfe ist die Webseite www.visadienst.ch  Sie wird laufend 
aktualisiert und stellt Ihnen rasch den Antrag und die Bestimmungen zur 
Verfügung. Darauf können Sie Ihr Reisebüro aufmerksam machen.

Reisende ohne festes Arrangement können ebenfalls den Visadienst 
konsultieren oder im Internet recherchieren. Die Suchmaschinen finden heute 
die Konsulate schnell. Jedoch sind bei jedem Konsulat die Informationen anders 
strukturiert. Das heisst man verliert häufig viel Zeit die richtigen Informationen 
zu sammeln.  Zudem gibt es die Möglichkeit beim Visadienst eine telefonische 
Beratung zu buchen.

Bei unvollständigen Unterlagen werden die Anträge unbearbeitet 
zurückgeschickt, bzw. muss bei persönlicher Vorsprache erneut das Konsulat 
besucht werden.

Antrag und Foto

Sie müssen in allen Fällen einen Antrag ausfüllen. Manche Destinationen 
bieten das elektronisch an, Vorteil der ganze Ablauf ist integriert. Einige Anträge 
müssen im Internet mit dem Computer ausgefüllt werden. Vorteil, die Daten sind 
erfasst, Nachteil die Anträge müssen bestimmten Formalismen genügen, die 
nicht immer klar sind.

Zum Visaantrag gehört ein Foto. Meistens genügt ein normales 
Automatenfoto. Wichtig, das Gesicht darf nicht verhüllt sein. Auch darf es kein 
Freizeitfoto sein, wie z.B. gemütlich in einen Liegestuhl sitzen. 
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Unterlagen

Je nach Destination gibt es weitere Unterlagen die eingereicht 
werden müssen, z.B. eine Kopie vom Ausländerausweis, einen 
Krankenversicherungsnachweis, einen Reiseplan, ein Flugticket 
oder eine sogenannte Einladung.  Sie können bei diesen Fragen 
sich auf die Unterstützung der Reiseorganisatoren verlassen. Beim 
Krankenversicherungsnachweis genügt oft die Schweizer Grundversicherung, 
die einen Schutz bei Notfällen im Ausland garantiert. Der Reiseplan kann 
selbst geschrieben werden. Dazu müssen genaue Daten erwähnt sein 
sowie Hotelangaben. Das Flugticket genügt immer als Ausdruck. Heute 
sind praktische alle Flugtickets E-Tickets, die beliebig oft ausgedruckt oder 
kopiert werden können. Der Flug ist im System gebucht und selbst wenn 
Sie die Papiervorlage vergessen, können Sie in den meisten Fällen fliegen. 
Bei Charterflügen können Sie Pech haben. Es empfiehlt sich daher alle 
Reiseunterlagen in einer Cloud zu speichern.  

Eine Einladung ist in einigen Ländern nötig. Manchmal sogar eine Vorprüfung 
durch das Aussenministerium. Bei touristischen Leistungen werden diese 
Papiere häufig von den Partnern im Land erstellt. Ohne dieses Papier läuft 
nichts. Es kann also sein, falls Sie selbst ein Hotel buchen und die Reise 
arrangieren keine gültige Einladung bekommen. Doch auch hier schaffen die 
Reiseveranstalter Abhilfe.
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Zahlung

Visagebühren werden auf ein Bankkonto im Voraus beglichen. Unter  
www.visadienst.ch werden Ihnen die IBAN Nummern für die Bankverbindungen 
mitgeteilt. In den meisten Fällen schicken Sie eine Buchungsbestätigung, diese 
kann auch beim Internetbanking ausgedruckt werden. Einige Konsulate fordern 
die Einzahlung auf der Post mit entsprechender Quittung. Der Zahlungsbeleg ist 
in allen Fällen beizulegen. 

Manchmal sollen die Visagebühren international gleich sein, daher 
sind dann USD zum aktuellen Kurs in CHF umzurechnen. Oder es gibt 
Fremdwährungskonten in der Schweiz.  

Pass

Schliesslich kommt  der Pass hinzu. Daher werden die Unterlagen per 
Einschreiben geschickt oder persönlich übergeben.  Der Pass muss fast immer 
noch 6 Monate über das Rückreisedatum gültig sein.

Versand

Schliesslich müssen die Unterlagen zur Bearbeitung eingereicht werden. 
Über den Visadienst www.visadienst.ch werden Ihnen die Unterlagen 
vorbereitet, so dass Sie meistens nur den Antrag unterschreiben müssen, 
ein Foto aufkleben und den Pass ins Kuvert stecken müssen. Das frankierte 
Rückantwortkuvert ist schon dabei. Wenn eine Kleinigkeit fehlt, erhalten Sie 
manchmal die Unterlagen unbearbeitet zurück. Wenn das Visum in Ausland 
eingeholt werden muss, braucht es einige Anstrengung die Rückantwort 
zu frankieren, Schweizer Briefmarken nützen nichts.  Aktuell ist der 
Frankaturbetrag CHF 6,-, bis 100 Gramm in der Schweiz, zwei Pässe wiegen 
mit den Anträgen schon mehr als 100g.
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Kontrolle

Wenn Sie den Pass zurück erhalten, kontrollieren Sie nochmals 
den Namen und die Reisedauer. Visa sind eingeklebte Bilder mit 
Fälschungssicherheitsmerkmalen. Die Visa sind registriert und werden 
geändert, wenn sich ein Fehler beim Konsulat eingeschlichen hat. Jedoch 
haben Sie keine rechtliche Möglichkeit  gegen das Konsulat vorzugehen. Wenn 
Sie das Visa zu spät erhalten und die Reise nicht antreten konnten, Pech 
gehabt. Gegen Konsulat e kann in der Schweiz nicht geklagt werden. Auch 
Dienstleister sind nur bei grober Pflichtverletzung haftbar. 

Kontrolle des Visums

Wenn Sie das Visum kontrollieren, achten Sie vor allem auf die Gültigkeit  
sowie den richtigen Namen und die Daten wie Geschlecht, Passnummer oder 
Geburtstag. Diese sind meistens im Visum eingetragen. 

Codierzeilen, die sich am unteren Rand befinden sind maschinentauglich und 
oft verschlüsselt. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Visaservice oder das Konsulat. 

Reklamationen sind umgehend zu tätigen. 

Einreise

Vielleicht kennen Sie das Bild. Sie wollen ab Zürich nach Moskau fliegen. 
Schon beim Einchecken wird oft das Visum gesucht, spätestens vor dem 
Boarding. Ohne Visum können Sie nicht einreisen. Sie müssten also die erste 
Maschine zurücknehmen. Visums sind auch schwer zu ändern. Haben Sie sich 
für ein Transitvisum entschieden, dürfen Sie das Land oft nur auf den direkten 
Weg passieren und nicht länger bleiben. Änderungen bedeuten oft einen 
Spiessrutenlauf. Die Planung der Visa sollte daher ernst genommen werden. 
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Länger bleiben im Land

In einigen Ländern können Visa verlängert werden, andere verlangen die 
Ausreise, akzeptieren aber die Visumerteilung in einen Nachbarland. Manche 
Länder sind wenig kulant und erteilen keine Verlängerung. Die richtigen Stellen 
sind die Migrationsämter. Sofern es Schweizer Botschaften im Land geben 
diese Auskünfte.

Wenn aufgrund eines verspäteten Fluges oder Krankheit  die Rückreise 
verspätet angetreten wird, sollte vorher ein sogenanntes Notvisum beantragt 
werden. Ansonsten kann es passieren, dass Sie an der  Ausreise gehindert 
werden. 

Danke

Besten Dank für Ihr Interesse. Die Broschüre  ist entstanden als ich mich 
entschlossen habe, meinen Visadienst zu professionalisieren. Ich biete diesen 
für die Schweiz auf www.visadienst.ch an. Dort finden Sie Adressen der 
Konsulate, Visaanträge und Länderinformationen. Selbstverständlich kümmern 
wir uns gerne um Ihr Visum.

Gerne sind wir gespannt auf Ihre Rückmeldungen. Wir freuen uns auf 
spannende Rückmeldungen.

Stephan Zurfluh
verantwortlich

GUSReisen
Altenburgstr. 5, CH-5430 Wettingen 

Tel. +41 56 426 54 30
Fax +41 56 427 05 15 

info@gusreisen.ch
www.gusreisen.ch


